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Gemeinde Muggensturm Beschlussvorschlag 26/23 TA 
Amt: Hauptamt 
 

Beratungsfolge Sitzung am 
Technischer Ausschuss 18.09.2023 

 

AZ.:   öffentlich 
Beratungsergebnis: 
Bearbeiter: Marina Schmidt 
Verfasser: Marina Schmidt 
einstimmig 
 
 
 

Mit Stimmen- 
mehrheit 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Beschlussvor- 
schlag 

Abweichung Kein Beschluss 
wird nachgereicht 

 
 
Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Garage; 
Eichelbergstraße 8, Flst. Nr. 8909 
 
Der Bauantrag im vereinfachten Verfahren mit Antrag auf Befreiung vom Bebauungsplan am 
10.08.2023 bei der Gemeinde eingegangen.  
 
Rechtsgrundlage zur Beurteilung 
Das Bauvorhaben liegt gemäß § 30 Abs. 1 im Bereich des Bebauungsplanes „Faisen IV“ und 
entspricht nicht seinen Festsetzungen. 
 
Planung 
Auf dem Baugrundstück in der Eichelbergstraße 8 ist ein 2 1/2-geschossiges, unterkellertes 
Einfamilienhaus mit einer Länge 12,74 m und einer Breite von 11,74 m geplant. Der Ausbau des 
Dachgeschosses ist vorgesehen. Das Wohngebäude soll eine Firsthöhe von 10,54 m erhalten. Das 
giebelständige Satteldach ist mit einer Dachneigung von 43° geplant. Im Satteldach ist vorgesehen 
auf der Nord und- Südseite jeweils eine Dachgaube zu errichten. 
 
An der nördlichen Grundstücksgrenze soll im rückwärtigen Bereich eine 3,00 m hohe Doppelgarage 
mit Flachdach errichtet werden. Südlich daneben ist der Anbau des Wohnhauses geplant. Im 
rückwärtigen Bereich des Wohnhauses soll eine Terrasse mit einer Länge von 9,00 m und einer 
Breite von 3,00 m errichtet werden.  
 
Befreiung vom Sockelhöhenplan zum Bebauungsplan „Faisen IV“ 
Im Sockelhöhenplan zum Bebauungsplan „Faisen IV“ wurde eine Sockelhöhe von 122,90 ü. NN 
festgesetzt. Die Sockelhöhe wurde um ca. 1,00 m unterschritten. Deshalb ist ein Antrag auf 
Befreiung erforderlich. Dieser wurde mit dem Bauantrag zusammen eingereicht. Der Bauherr 
begründet die Befreiung damit, dass er das Wohnhaus barrierefrei begehen möchte.  
 
Es liegen einige Vergleichsfälle mit Befreiungen von Unterschreitungen der Sockelhöhe im 
Bebauungsplangebiet vor. Die größten bisher erteilten Befreiungen sind in der Bernsteinstraße 2 mit 
einer Unterschreitung der Sockelhöhe von 0,42 m, in der Bernsteinstraße 10 mit einer 
Unterschreitung der Sockelhöhe von 0,30 m, in der Bernsteinstraße 23 mit einer Unterschreitung 
der Sockelhöhe von 0,43 m und in der Eichelbergstraße 18 die bisher größte Unterschreitung mit 
0,45m. 
 
Städtebauliche Beurteilung  
Nach Auffassung der Verwaltung, ist die niedrigere Sockelhöhe aus städtebaulicher Sicht vertretbar, 
weil schon einige Bauvorhaben in diesem Bereich von der Sockelhöhe befreit wurden. 
 
Stellplätze: 
Auf dem Baugrundstück werden insgesamt zwei Pkw-Stellplätze in der Doppelgarage bereitgestellt. 
 
In der geplanten Garage werden ein Pkw-Stellplatz und zwei Fahrradstellplätze bereitgestellt sowie 
darüber hinaus wird ein weiterer Stellplatz im linken Bereich vor dem Wohnhaus ins Bauvorhaben 
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integriert. Garage und Stellplatz sind von der Bernsteinstraße anfahrbar und werden aus 
städtebaulicher Sicht begrüßt. Die Anforderung der Gemeinde 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit wird 
mit dieser Planung erfüllt. Die Anforderung der Gemeinde 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit 
bereitzustellen werden mit der vorliegenden Planung erfüllt und werden aus städtebaulicher Sicht 
begrüßt. Die Stellplätze sind über die Eichelbergstraße anfahrbar. 
 
Abstandsflächen / Grenzabstände / Baulasten 
Gemäß dem beiliegenden Lageplan liegen die Abstandsflächen auf dem Baugrundstück. Die 
Prüfung der Grenzabstände und Abstandsflächen sowie die Notwendigkeit von evtl. 
Baulastenübernahmen liegt bei der Baurechtsbehörde des Landratsamts Rastatt.  
 
Angrenzeranhörung 
Eine Angrenzeranhörung wird sobald von der Baurechtsbehörde des Landratsamts Rastatt die 
Vollständigkeit des Antrages bestätigt wurde durchgeführt. Über Einwendungen, die bis zum 
Sitzungstermin vorliegen wird der Technische Ausschuss informiert. Da die Angrenzer gemäß 
Landesbauordnung vier Wochen Zeit haben, um Einwendungen zum Bauvorhaben einzulegen, 
können noch Einwendungen nach dem Sitzungstermin bei der Gemeinde eingehen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung schlägt vor, unter dem Hinweis, dass Farb- und Materialwahl gemäß dem 
Bebauungsplan auszuführen sind dem Neubau des Einfamilienhauses mit Garage aus 
städtebaulicher Sicht zuzustimmen und die erforderliche Befreiung für die niedrigere Sockelhöhe zu 
erteilen. 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
 
01 Übersichtplan 
02 Foto 
03 Lagepläne 
04 Pläne 
 
 
 



Maßstab: 1:500

Bearbeiter: Schmidt, Marina

Datum: 25.08.2023

Gemeinde Muggensturm

Errichtung eines 
Einfamilienwohnhauses mit 
Garage;
Eichelbergstraße 8, Flst. Nr. 8909
Bebbaungsplan "Faisen IV"

Nur für den internen Gebrauch



 

                                                                                                                                                    Stand August 2023 







zum Angrenzer Eichelbergstraße 10

zum Angrenzer Sofienstraße 61

zu
 d

en
 A

ng
re

nz
er

 M
ar

kg
ra

fe
ns

tra
ße

 3
2 

un
d 

34

zu
m

 A
ng

re
nz

er
 E

ic
he

lb
er

gs
tra

ße
 6

zu
r E

ic
he

lb
er

gs
tra

ße



zum Angrenzer Eichelbergstraße 10

zum Angrenzer Sofienstraße 61

zu
r E

ic
he

lb
er

gs
tra

ße

zu
m

 A
ng

re
nz

er
 E

ic
he

lb
er

gs
tra

ße
 6

zu
 d

en
 A

ng
re

nz
er

n 
M

ar
kg

rfe
ns

tra
ße

 3
2 

un
d 

34



zum Angrenzer Eichelbergstraße 10

zum Angrenzer Sofienstraße 61

zu
 d

en
 A

ng
re

nz
er

n 
M

ar
kg

rfe
ns

tra
ße

 3
2 

un
d 

34

zu
m

 A
ng

re
nz

er
 E

ic
he

lb
er

gs
tra

ße
 6

zu
r E

ic
he

lb
er

gs
tra

ße



zum Angrenzer Eichelbergstraße 10
zu

 d
en

 A
ng

re
nz

er
 M

ar
kg

ra
fe

ns
tra

ße
 3

2 
un

d 
34

zu
r E

ic
he

lb
er

gs
tra

ße

zu
m

 A
ng

re
nz

er
 E

ic
he

lb
er

gs
tra

ße
 6



vo
nm

 A
ng

re
nz

er
 E

ic
he

lb
er

gs
tra

ße
 1

0



vo
n 

de
r E

ic
he

lb
er

gs
tra

ße
 u

nd
 v

om
 A

ng
re

nz
er

 E
ic

he
lb

er
gs

tra
ße

 6

vo
m

 A
ng

re
nz

er
 E

ic
he

lb
er

gs
tra

ße
 1

0



vo
m

 A
ng

re
nz

er
 S

of
ie

ns
tra

ße
 6

1

vo
n 

de
n 

An
gr

en
ze

rn
 M

ar
kg

ra
fe

ns
tra

ße
 3

2 
un

d 
34


